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8006 ZÜRICH, den 7. Mai 1974 Le/bu 
Rãm istrasse 71 

An die Universitatsangehorigen 

Die ersten Wochen dieses Semesters sind , auf das Ganze ge
sehen , in einer guten Arbeitsatmosphare verlaufen . Doch 
weisen einzelne Vorgange darauf hin , dass das allgemeine 
Klima an der Universitat wiederum rauher geworden ist. 
Das ist an sich kein Anlass zu Pessimismus - sogar weniger 
als die ja auch nicht zu übersehenden Zeichen studentischer 
Lethargie in Fragen , die die Universitat betreffen - sondern 
gehort zum Leben einer grossen Universitat . Dabei sollen 
namentlich die Vorfalle an der Stiftungsfeier , durch 
welche die Gastfreundschaft und die geltende Ordnung der 
Universitat verletzt worden sind , weder hochgespielt noch 
bagatellisiert , sondern als Symptom ernstgenommen werden . 

In dieser Situation dürften einige Feststellungen ange
bracht sein : 

GRUNDSAETZE EINER OFF ENEN UNI VERSITAET 

l . Die Zürcher Universitat versteht s i ch als ein im Rahmen 
ihrer Zweckbestimmungen offene Institution in einer 
offenen demokratischen Staatsordnung . Deshalb ist in ihrem 
Rahmen eine von Sachlichkeit und gegenseitiger Achtung 
bestimmte Diskussion moglich und erwünscht , namentlich 
sofern sie dazu dient , vorhandene Spannungen und Konflikte 
auszutragen und nach Lebensformen zu suchen , deren die 
Universitat heute und in Zukunft zur Bewaltigung ihrer 
Aufgabe bedarf . 

2 . Damit eine solche Diskussion moglich sei , müssen die 
geltenden Ordnungen beachtet werden . Das gilt auch für das 
derzeit in Ueberprüfung befindliche sogenannte Regulativ . 
Der Zweck auch dieser Verordnung soll nicht der sein , das 
Leben an der Universitat zu behindern , sondern den ordent
lichenLehr- und Forschungsbetrieb zu schützen und die 
freie Diskussion durch bestimmte Spielregeln zu sichern . 
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ZUR MENSAFRAGE 

3. Die gegenwartige Diskussion um die Mensa steht in 
Gefahr , durch Emotionen starker bestimmt zu werden als 
durch Argumente , die den politischen und insbesondere 
den okonomischen Realitaten standhalten . Jedoch soll eine 
Notlage von Studenten , wo sie vorhanden ist , ernstge 
nommen werden . Aus diesem Grund bemüht sich der Rektor, 
studentische Gruppen und einzelne Studenten , welche von 
der Mensa - Preiserhohung hart betroffen sind , festzu
stellen und nach Mitteln und Wegen zu suchen , ihnen ent
gegenzukommen (weitere Informationen folgen , sobald 
sich bestimmte Schritte als sinnvoll erweisen) . 

EINLADUNG ZUR VERNUNFT 

4 . Um eine vorhandene Konfliktsituation zu durchbrechen 
und vor allem deren emotionale Verscharfung zu vermeiden , 
habe ich von meinem Recht , als Rektor gegen die an
lasslich der Stiftungsfeier begangene Verletzung des 
Regulativs einzuschreit en , nicht Gebr auch gemacht . 

Dieser Verzicht ist zu verstehen als dringende Einladung , 
die Diskussion zu entgiften und auf den Boden der Vernunft 
zu stellen . Er ist jedoch nicht zu verstehen als Verzicht 
a uf die dem Rektor überbundene Pflicht , für Einhaltung 
der geltenden Ordnung zu sorgen . Deshalb wird es in 
Zukunft unvermeidlich sein , jede eindeutige und vor
s a t zliche Uebertretung des Regulativs , die dem Rektorat 
bekannt wird , dem Universitatsri chter zu überweisen . 
Ich hoffe aber zuver sichtlich , dass mi ch das heutige 
Entgegenkommen sol cher Massnahmen enthebt und eine 
Atmosphare herstellen hilft , welche dem wissenschaftlichen 
Arbeiten von Lehrenden und Lernenden ebenso zutraglich 
sei , wie dem offenen universitatspolitischen Gesprach. 

R. Leuenberger , Rektor 


